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BERICHT ZUR SONDERBAUORDNUNG 

Erlass: 

Geltungsbereich: 

Zielsetzung: 

Die rechtliche Grundlage fUr die Sonderbau­

ordnung bilden: 

- Das kantonale Baugesetz. 

- Das Baureglement und der Zonenplan der Gemeinde 

Hefenhofen. 

Die einbezogenen Parzellen sind: 

-Parzellen 503 + 141 Adam, Moos, 8580 Hefenhofen. 

- Parzelle 140 Gemeindestrasse Hefenhofen. 

Eine möglichst starke Beziehung zum bestehenden 

Bau herzustellen durch: 

- Die Lage des Neubaus. 

-Die formale Gestaltung der Dächer und Fassaden. 

- Die teilweise Uebernahme der Traufhöhe. 

-Die Beschränkung bei der Auswahl der Materialien . 

Eine grösstmögliche Wohnqualität zu erreichen 

durch: 

- Eine gute Orientierung und Besonnung. 

- Eine interessante Wohnungs-Grundrissgestaltung. 

- Ein differenziertes Wohnungsangebot an Wohnungs-

typen., 

Gute Isolationen. 

Ein reichhaltiges Freizeitangebot wie Sauna, 

Freibad, Aussencheminee-Anlage, Kinderspiel­

plätze usw. 



Erschl iessung: 

• 
Lage der Bauten: 

• Grösse der Bauten: 
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- Eine kinderfreundliche Siedlung zu erstellen. 

- Eine verkehrsarme Ueberbauung zu realisieren. 

- Die vorhandene Topografie weitgehend zu 

belassen. 

-Parzelle 503 ist teilweise überbaut und voll 

erschlossen über die Romanshornerstrasse sowie 

über die Gemeindestrasse auf Parzelle 140. 

- Parzelle 141 ist überbaut und erschlossen über 

die Romanshornerstrasse sowie über die .Gemeinde­

strasse auf Parzelle 140. 

Plan Nr. 50/16. 

Die Lage der Bauten wird bestimmt durch: 

- Die bestehenden und neuen Baulinien. 

-Die Mantellinien. 

- Die Firstrichtung. 

Plan Nr. 50/12, 50/16. 

-Die Höhenlage gernäss gültigem Baureglement . 

- Die Gebäudelänge beträgt. im Max. 28.00 m. 

- Die max. Firsthöhe ab OK fertig Boden EG 

beträgt 15.00 m. 

- Die Geschosszahl beträgt: 3 Vollgeschosse 

+ .1 Attika> 50%, im Max. 2-geschossig. 

Die Freiflächen (Erholungsflächen) beinhalten 

auf Parzelle 503: 

- Die Landschaftsschutzzone 480 m2 und ca. 

2'440 m2 Grün-, Spiel- und Aufenthaltsanlagen. 
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Gestaltung der 
Bauten: 
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- Als Dachformen sind Sattel- und Walmdächer 

mit oder ohne Querfirst zugelassen. 

- Hauptfirstrichtung Parallel zur Nordwestgrenze, 

bis zu einem Winkel von 45° darauf. 

Plan Nr. 50/12. 

- Dacheindeckung mit Tonziegel naturrot bis 

braun. 

- Firstwinkel 90 - 95°. 

- Der Querfirst darf bis 90° abgewinkelt sein . 

- Als Dachaufbauten sind Schleppgauben oder 

Dreiecksgauben zulässig. 

Die Gesamtbreite der Schleppgauben pro Ge­

schoss und pro Fassade bis zu max. 2/5 der 

Gebäude länge. 

Die Gesamtbreite der Dreiecksgauben pro 

Geschoss und pro Fassade bis zu max. 2/5 

der Gebäudelänge. 

Dreiecksgauben mit einem Firstwinkel von 

90° . 

Quergiebel mit einer Gesamtbreite bis 

max. 1/2 der Gebäudelänge. 

- Fensterflächen mind. 1/10 der Bodenfläche. 

- Fassadenmaterialien: 

Verputzte Flächen, Holzschalung oder Holz­

konstruktion. 
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Nutzungsart der 
Gebäude: 

Mass der Nutzung: 
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- Parzelle 141 Gewerbe und Wohnen. 

Parzelle 503 Wohnen und Gewerbe·. 

- Die Nutzungsintensität wird mit 20% erhöht 

und beträgt für die Wohn- und Gewerbezone 

0.45 + 20% = 0.54. 

Wohnanteil max. 2/3 davon. 

-Zulässige Brutto-Geschossflächen. 

Gesamtareal-Grösse 

Landschaftsschutzzone 

An rechenbar 

Max. Gesamtbruttogeschoss­

fl ächen. 

= 
= 

= 

6'763.00 m 2 

1 '772 .00 m2 

a 
4'991.00 m 

0.54 x 4'991 = 2'695.00 m2 

Gewerbe 1/3 x 2'695 m2 
= 899.00 m2 

Wohnen max. 2/3 x 2'695 m2 = 1 '796.00 m2 

Ausnützung pro Grundstück: 

Parzelle 141 (bestehend). 

Anrechenbare Parzellen­

grösse 

best. BGF 

Ausnützung 1 '133/879 

Parzelle 503 

Anrechenbare Parzellen­

grösse * 

BGF (Restfläche) 

Ausnützung 3'858/1'816 

= 

= 

1 '133. 00 m2 

879.00 m2 

0.78 

= 3'858.00 m2 

1'816. 00 m2 
= 

= 0.47 

*Der Art. 700.1 § 15 des Kant. Baugesetzes 

kann angewendet werden. 
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Grenz-Gebäude­
abstände: 

Grünflächen: 

- Geschosszahl. 

Max. 3 Vollgeschosse + Attika>SO%, 

im Max. 2-geschossig. 
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-Die bestehenden Baulinien auf Parz. 503, ent­

lang der Romanshornerstrasse, der Gemeinde­

strasse auf Parzelle 140 und der Aach bleiben. 

- Parallel zur Nord- und Südwestgrenze der 

Parzelle 503 sind zwei neue Baulinien auf 

5.00 m Abstand zur Grenze festgelegt. 

- Der minimale Gebäudeabstand wird durch die 

festgelegte Mantellinie bestimmt und beträgt 

mind. 12,50 m. 

-Spiel- und Freizeitflächen befinden sich haupt­

sächlich zwischen Wohnhaus Schöntal und der Aach. 

- Die Landschaftsschutzzone ist integriert. 

- Die Grösse der Spiel-, Freizeit- und Grünflächen 

beträgt ca. 2'920.00 m2 . 

- Die Zufahrt zu den gedeckten Abstellplätzen er­

folgt über die Gemeindestrasse Parz. 140. 

Bepflanzungen: 

- Diverse Baumgruppen dienen als Sicht- und Lärm­

schutz, als Ergänzung zur bestehenden Bepflanzung. 

- Die übrigen Bepflanzungen sind niedrig. 

(z.B. über den gedeckten Abstellplätzen) 

Plan Nr. 50/13. 
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Ruhe- und Spielplätze: Parzelle 503. 

Garagen- und Abstell­
plätze: 

Vollzug: 

- Ein Kleinkinder-Spielplatz mit entsprechender 

Ausrüstung ist südwestlich der Bauten vorge­

sehen, mit Sicherheitsdistanz zur Romanshorner­

strasse. 

-Für grössere Kinder wird der best. nordöstliche 

Freiraum (inkl. Landschaftsschutzzone) als 

natürlicher Spielplatz freigehalten. 

- Als Freizeitanlagen sind vorgesehen: 

Ein Freibad mit Ruheplatz (bewilligt), eine 

Aussenchemineeanlage mit Sitzstufen, eine 

Sauna mit Solarium. 

Plan Nr. 50/13. 

-Auf Parzelle 503 sind vorgesehen (realisiert): 

ca. 11 offene, gedeckte Abstellplätze (be­

will i gt) . 

ca. 9 offene Abstellplätze (bestehend). 

ca. 5 offene Reserve/Besucher Abstellplätze 

(bewilligt) . 

Plan Nr. 50/12. 

-Der Vollzug der Sonderb~uordnung als Ergänzung 

zum gültigen Baureglement ist Sache des 

Gemeinderates Hefenhofen. 

Arbon rev. am 11. Februar 1985 
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